
 Ehrung Anlässe/Verdienste Verleihende Stelle Antragsteller Verleihung Ablauf Fristen Ansprechpartner 
1 Die Theodor-Kochmeyer-

Medaille wird – maximal ein-

mal im Jahr – als höchste Aus-

zeichnung des Kolpingwerkes 

Diözesanverband Münster an 

Einrichtungen des Verbandes 

sowie Personen, Organisatio-

nen und Institutionen aus Ge-

sellschaft, Politik und Bistum 

Münster verliehen. 

Besonders herausragendes Wirken 

im Sinne Adolph Kolpings im ge-

sellschaftlichen, politischen oder 

kirchlichen Bereich. 

Über die Anträge ent-

scheidet der Diözesan-

vorstand mit 2/3 

Mehrheit. 

Vorstände der Be-

zirks-, Regional- und 

Diözesanebene, 

Diözesanleitung der 

Kolpingjugend 

Im Rahmen einer dem Anlass 

entsprechenden Feier durch 

ein Mitglied des Diözesanprä-

sidiums 

Der Theodor-Kochmeyer-

Medaille wird eine vom Diöze-

sanvorsitzenden und Diözesan-

präses unterzeichnete Urkunde 

beigefügt.  

Durch den Antragsteller wird 

dem Diözesanverband ein Vor-

schlag für den Urkundentext 

zur Verfügung gestellt, dem 

zusätzlich eine aussagekräftige 

Begründung zum Antrag bei-

liegt. 

Über verliehene Theodor-

Kochmeyer-Medaillen führt der 

Diözesanverband eine Liste. 

 

Anträge müssen der Diöze-

sangeschäftsstelle mindestens 

4 Wochen vor einer Sitzung 

des Vorstandes vorliegen. Der 

Antrag wird dem Diözesan-

vorstand dann mindestens 2 

Wochen vor Sitzungstermin 

zugestellt. 

Diözesangeschäftsführer, 

02541 / 803454, 

venns@kolping-ms.de 

2 Das silberne Ehrenzeichen im 

Sinne der Ehrenordnung des 

Kolpingwerkes Deutschland ist 

das Ehrenzeichen des Diöze-

sanverbandes Münster.  

Es wird an Mitglieder des Verban-

des für besondere Verdienste um 

den Diözesanverband oder für 

herausragende Verdienste auf 

¬überörtlicher Ebene des Diöze-

sanverbandes verliehen. 

 Langjährige und herausragende 

Mitarbeit in Organen, Gremien 

und Einrichtungen des Diöze-

sanverbandes. 

 Langjährige Mitarbeit oder ein 

besonderes Engagement, die 

Idee Adolph Kolpings sowie 

das Leitbild des Kolpingwerkes 

Deutschland in andere Gremien 

und Institutionen hineinzutra-

gen und zu verwirklichen. 

 Langjährige und herausragende 

Mitarbeit auf örtlicher und 

überörtlicher Ebene mit starker 

Ausstrahlung auf den Diöze-

sanverband. 

Diözesanvorstand Vorstände der Be-

zirks-, Regional- und 

Diözesanebene, 

Diözesanleitung der 

Kolpingjugend 

Im Rahmen einer dem Anlass 

entsprechenden Feier, in der 

Regel im Rahmen der Diöze-

sanversammlung durch ein 

Mitglied des Diözesanpräsidi-

ums 

Dem Ehrenzeichen wird eine 

von Bundesvorsitzenden, Bun-

despräses, Diözesanvorsitzen-

den und Diözesanpräses unter-

zeichnete Urkunde beigefügt.  

Durch den Antragsteller wird 

dem Diözesanverband ein Vor-

schlag für den Urkundentext 

zur Verfügung gestellt. Über 

verliehene Ehrenzeichen führt 

der Diözesanverband eine Liste. 

Anträge müssen mindestens 

drei Monate vor der geplanten 

Verleihung in der Diözesange-

schäftsstelle vorliegen. 

 

Diözesangeschäftsführer, 

02541 / 803454, 

venns@kolping-ms.de 

3 Das Kolpingwerk Diözesan-

verband Münster verleiht drei 

Ehrennadeln, die in der Gestal-

tung dem Münsteraner Dom 

nachempfunden sind: 

 Kolpingsfamilie 

Ehrennadel, dessen Farb-

flächen grün hinterlegt 

sind; 

 Bezirks- und Regionalver-

band 

Ehrennadel, dessen Farb-

flächen rot hinterlegt sind; 

 Diözesanverband 

Ehrennadel, dessen Farb-

flächen schwarz hinterlegt 

sind. 

Die Ehrennadeln „Münsteraner 

Dom“, als dem silbernen Ehrenzei-

chen nachgeordnete Auszeichnung, 

können verliehen werden bei  her-

ausragender Mitarbeit in der jewei-

ligen verbandlichen Ebene (Kol-

pingsfamilie / Bezirksverband / 

Regionalverband (Kreisverbände, 

Stadtverband Münster, Land 

Oldenburg) od. Diözesanverband) 

oder für ein besonderes Engage-

ment, das die Idee und das Pro-

gramm des Kolpingwerkes in ande-

re Gremien und Institutionen hin-

ein trägt und es dort verwirklicht.  

Eine Person kann nur eine Ehren-

nadel erhalten. 

Langjährige Mitgliedschaft wird mit 

dieser Auszeichnung nicht geehrt. 

Diözesanvorstand Vorstände der Kol-

pingsfamilien, Be-

zirks-, Regional- und 

Diözesanebene, 

Diözesanleitung der 

Kolpingjugend. 

 

Die Verleihungen finden in 

den Mitgliederversammlungen 

der jeweiligen Ebenen statt. 

Ausnahmen sind durch den 

Diözesanvorstand zu be-

schließen. 

Die Anträge müssen dem Diöze-

sanvorstand schriftlich und 

inklusive Begründung vorliegen. 

Dazu gehören insbesondere: 

Name und Personalien des oder 

der zu Ehrenden, Darstellung 

des herausragenden Verdiens-

tes bzw. wie nachhaltiges und 

zukunftsorientiertes Handeln 

erreicht worden ist. 

Über die Anträge entscheidet 

der Diözesanvorstand mit ein-

facher Mehrheit. 

Über verliehene Ehrennadeln 

führt der Diözesanverband eine 

Liste. 

Anträge müssen mindestens 

drei Monate vor der geplanten 

Verleihung in der Diözesange-

schäftsstelle vorliegen. 

 

Diözesangeschäftsführer, 

02541 / 803454, 

venns@kolping-ms.de 

4 Ehrenurkunde Die Ehrenurkunde wird verliehen 

für Verdienste in der Kolpingsfami-

lie, des Bezirks-, Regionalverban-

des. 

 Aktive Ausübung eines Manda-

tes im Vorstand der Kolpings-

familie oder Bezirks- oder Re-

Diözesanvorstand / 

Diözesanpräsidium 

Vorstände aller 

Ebenen, Diözesan-

leitung der Kol-

pingjugend 

 

 

Im Rahmen einer dem Anlass 

entsprechenden Feier durch 

ein Vorstandsmitglied aus 

Bezirks-, Regional- oder Diö-

zesanvorstand 

Durch den Antragsteller wird 

dem Diözesanvorstand ein Vor-

schlag für den Urkundentext 

zur Verfügung gestellt. 

Anträge müssen mindestens 

sechs Wochen vor der geplan-

ten Verleihung in der Diöze-

sangeschäftsstelle vorliegen. 

Diözesangeschäftsführer, 

02541 / 803454, 

venns@kolping-ms.de 



gionalvorstand, wie es bei-

spielhaft auch für andere ist. 

 Aktive Mitarbeit als Mitglied 

des Kolpingwerkes in kirchli-

chen Gremien sowie in Orga-

nen und Einrichtungen der 

kommunalen, sozialen und 

wirtschaftlichen Selbstverwal-

tung, beruflichen Standesorga-

nisationen, Gewerkschaften 

und in der Schulmitwirkung. 

 Beispielhafter Einsatz für an-

dere, z. B. in der Kolpingsfami-

lie oder im Bezirks- und Regio-

nalverband, bei Aktionen, im 

Beruf, in der Familie, in Gesell-

schaft und dort, wo sie Not ge-

lindert haben. 

5 Stiftungspreis für Kolpingsfa-

milien und Kolpingjugenden  

 

Der Stiftungspreis für Kolpingsfa-

milien und Kolpingjugenden wird 

für Kolpingsfamilien und Kol-

pingjugenden für ein besonders 

nachahmenswertes Engagement 

verliehen. Zu ehren ist eine Tätig-

keit, die im Sinne des Verbandes 

besondere Wirkung auf die Gesell-

schaft entfaltet hat. 

Ziel des Preises ist es auf das be-

sondere Engagement von Gruppen 

im Verband aufmerksam zu ma-

chen und darüber zum Nachahmen 

anzuregen. Eine Dotierung des 

Preises soll der Förderung der 

gemeinnützigen Arbeit im Verband 

dienen.  

Über die Verleihung 

entscheidet das Kurato-

rium der Kolping-

Stiftung Diözesanver-

band Münster. Das 

Ergebnis wird durch 

den Diözesanvorstand 

gebilligt. 

Vorstände der Be-

zirks-, Regional- und 

Diözesanebene, 

Diözesanleitung der 

Kolpingjugend 

Im Rahmen einer Großveran-

staltung des Diözesanverban-

des. 

Über die Höhe entscheidet das 

Kuratorium der Stiftung. Über 

die Gewinner des Preises führt 

der Diözesanverband eine Liste. 

Bewerbungen müssen der 

Geschäftsführung der Stiftung 

mindestens vier Wochen vor 

der Verleihung vorliegen. 

Diözesangeschäftsführer, 

02541 / 803454, 

venns@kolping-ms.de; 

Geschäftsführer der Kol-

ping-Stiftung Diözesanver-

band Münster, 02541 / 

803449, 

stiftung@kolping-ms.de 

 

 

 

Coesfeld, 03.03.2016 

Grundlage ist die Ehrenordnung des Kolpingwerkes Diözesanverband Münster, beschlossen durch die Diözesanversammlung am 24.1.2015 

Th. Schulz 
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